
Vorläufige Studienordnung zur GHPO I 2003 – Stufenschwerpunkt  Hauptschule

Wirtschaftslehre als Hauptfach (35/30 SWS), als Leitfach (30/24 SWS) oder als affines Fach (18/12 SWS)

Anlage 1, 2.20
Aufbau und Inhalte

	Modul
	Beschreibung (lt. GHPO I)

(Kurzfassung)
	Inhaltsbereiche/Veranstaltung
	Sem.
	HF
ab 1. Sem.
	HF
nachFun-damentum
	LF ab 1. Sem.
	LF nachFun-da-mentum
	AF ab 1. Sem.
	AF nachFun-da-mentum

	1 
	Thema / Inhalt:

Grundlagen wirtschaftlichen und wirtschaftsdidaktischen Handelns
Kompetenzen:

a. Fähigkeit zum privaten wirtschaftlichen Handeln
b. Verständnis unternehmerischen Denkens und Handelns
c. Kenntnis grundlegender wirtschaftsdidaktischer Probleme und Konzepte

	1.1 Einführung in die Wirtschaftswissenschaften /

Private Haushalte im Wirtschaftsgeschehen
	2 SWS
	1 - 2
	X
	X
	X
	X
	X
	X 

	2 
	
	1.2 Unternehmen im Wirtschaftsgeschehen
	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	1.3 Grundlagen der Wirtschaftsdidaktik
	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	


	4 
	Thema / Inhalt:

Grundlegende Strukturen in Wirtschaft und Arbeitswelt
Kompetenzen:

a. Kenntnis und Verständnis der Rolle des Staates in marktwirtschaftlichen Systemen
b. Kenntnis und Verständnis grundlegender wirtschaftlicher Zusammenhänge
c. Einsichten in grundlegende Strukturen und Probleme des Beschäftigungssektors. Kenntnis didaktischer Modelle und Methoden im Berufsfindungsprozess
	2.1 Wirtschaftsordnung. Der Staat im Wirtschaftsgeschehen
	2 SWS
	2 - 6
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5 
	
	2.2 Markt- und Preisbildung. Kreislauf, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	2.3 Berufs- und Arbeitswelt
	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	


	7 
	Thema / Inhalt:

Makroökonomische und wirtschaftspolitische Zusammenhänge und methodisches Handeln im Wirtschaftsunterricht
Kompetenzen:

a. Verständnis für stabilitätspolitische Zusammenhänge und Grundlagen europäischer Integration

b. Fähigkeit zu methodischem kompetentem Verhalten im Wirtschaftsunterricht
c. Verständnis für marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen in globalen Zusammenhängen

	3.1 Geldtheorie, Geld- und Währungspolitik. Europäische Integration

	2 SWS
	2 - 6
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	8 
	
	3.2 Lehr-/Lernmethoden in der ökonomischen Bildung

	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	3.3 Wettbewerb, Kooperation und Globalisierung

	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Thema / Inhalt:

Makroökonomische und wirtschaftspolitische Zusammenhänge und Einsatz neuer Medien im Wirtschaftsunterricht

Kompetenzen:

a. Verständnis für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und wirtschaftspolitische Einflussmöglichkeiten
b. Fähigkeit, neue Medien zieladäquat im Wirtschaftsunterricht Einzusetzen
c. Einsicht in Strukturen und Probleme internationaler Wirtschaftsbeziehungen
	4.1 Konjunktur und Beschäftigung

	2 SWS
	2 - 6
	X
	X
	X
	X
	
	

	11 
	
	4.2 Lösung wirtschaftlicher Problemstellungen mit Hilfe neuer Medien

	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	4.3 Internationale Wirtschaftsbeziehungen

	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	


	13 
	Thema / Inhalt:

Betriebswirtschaftliche Funktionen und Prozesse
Kompetenzen:

a. Fähigkeit, Beschaffungsprozesse zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren

b. Einsicht in Strukturen und Herausforderungen der Produktionswirtschaft

c. Kenntnis absatzpolitischer Instrumente


	5.1 Beschaffungsprozesse und Supply Chain Management


	2 SWS
	4 - 6
	X
	X
	X
	
	
	

	14 
	
	5.2 Einführung in die Produktionswirtschaft

	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	
	5.3 Absatz und Marketing
	2 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	Thema / Inhalt:

Juristische Aspekte des Wirtschaftslehreunterrichts
Kompetenzen:

a. Kenntnis der ökonomisch relevanten Gesetzestexte und juristischen Zusammenhänge

b. Vertrautheit mit handlungsorientierten Unterrichtsmethoden


	6.1 Rechtliche Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns


	2 SWS
	4 - 6
	X
	
	
	
	
	

	17 
	
	6.2 Einsatz handlungsorientierter Methoden im wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht
	3 SWS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Summe der SWS:
	35
	30
	301)
	241)
	18
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1) ohne Grundlagen des Sozialwissenschaftlichen Verbundes, der nach Anlage 1 zur GHPO I, Ziffer 3.3 mit 6 SWS verpflichtend zu        

  studieren ist.

Leistungsnachweise:

1. Akademische Zwischenprüfung 

Für Studierende, die Wirtschaftswissenschaft bereits im Fundamentum studieren, ist zur Ablegung der Akademischen Zwischenprüfung eine 90minütige Klausur erforderlich. Sie bezieht sich auf die Inhalte des Moduls 1. 

Bei Studierenden, die erst nach dem Fundamentum das Studium der Wirtschaftswissenschaft und ihrer Didaktik beginnen, wird die Akademische Zwischenprüfung in einem anderen „Fach X“ vorausgesetzt.

2. 
Akademische Teilprüfungen:

HF- und LF-Studierende:

Im Hauptfach und im Leitfach unter Berücksichtigung der Grundlagen des gewählten Fächerverbundes besteht die Akademische Teilprüfung aus jeweils zwei Modulprüfungen:


- der Module 1 und 2, falls Modul 1 noch nicht Gegenstand der Zwischenprüfung war,

- der Module 2 und 3, falls Modul 1 bereits Gegenstand der Zwischenprüfung war.

Die Akademische Teilprüfung wird gemäß § 16 GHPO in Modul 1 durch Klausur, in den Modulen 2 und 3 durch Klausur oder Referat erbracht. Ihre Endnote errechnet sich jeweils gleichgewichtig aus den Teilnoten der einzelnen Modulprüfungen.
AF-Studierende:

Im affinen Fach findet ausschließlich eine  Akademische Teilprüfung statt, die jeweils aus 2 Modulprüfungen besteht. 

      a)
 Wenn das Fach Wirtschaftslehre bereits im Fundamentum studiert wurde, erstreckt sich die Akademische Teilprüfung  auf 

            je eine Modulprüfung der Inhalte der Module 2 und 3. 

      b)
 Wenn das Fach Wirtschaftslehre erst im Hauptstudium gewählt wurde, findet je eine Modulprüfung über die Inhalte der Module 

           1 und 2 statt.

Die Akademische Teilprüfung wird durch Klausur oder Referat erbracht. Ihre Endnote errechnet sich jeweils gleichgewichtig aus den Teilnoten der einzelnen Modulprüfungen.
3.

Leistungsnachweis: Für Hauptfach-Studierende ist aus den Modulen 4-6 ein Hauptseminarschein zu erbringen.
4.
Erste Staatsprüfung

Eine Erste Staatsprüfung findet im Hauptfach und im Leitfach statt. 
Im Hauptfach besteht sie aus einer schriftlichen Prüfung, die die Inhalte der Module 5 und 6 zum Gegenstand hat und aus einer mündlichen Prüfung (30 Min.), die sich auf die Gegenstände der Module 4,5 und 6 bezieht.

Im Leitfach besteht die Erste Staatsprüfung aus einer mündlichen Prüfung (30 Min.), die sich auf die Module 4 und 5 bezieht.  

5.
Anlage 2  (zu § 17) GHPO I

           Nach Anlage 2 (zu § 17 GHPO I) ist darüber hinaus die Teilnahme an einer speziell auf die schulpraktischen Studien bezogenen 

           Lehrveranstaltung im Unterrichtsfach erforderlich.

